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Gericht 

Verwaltungsgerichtshof 

Entscheidungsdatum 

19.09.1979 

Geschäftszahl 

1271/79 

Rechtssatz 

Bei einem Beamten, zu dessen dienstlichen Obliegenheiten das Lenken von Luftfahrzeugen gehört, stellt schon 
ein nicht weiter aufzuklärender Zweifel am (Weiter)bestehen der Fliegertauglichkeit die für eine 
Versetzungsmaßnahme erforderlichen wichtigen dienstlichen Interessen her. 


